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Zwischenprüfungsordnung der Universität Heidelberg 
 -Besonderer Teil Soziologie- 

 
vom 12. Juni 1995 

 
 

§  1 Geltung des Allgemeinen Teils 
 
Die Zwischenprüfungsordnung der Universität Heidelberg in den Lehramtsstudien-
gängen, Magisterstudiengängen und grundständigen Promotionsstudiengängen -
Allgemeiner Teil- ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungs-
ordnung.  
 
 
§  2  Prüfungsausschuß 
 
Für die Prüfung im Fach Soziologie ist der "Prüfungsausschuß für die Zwischenprü-
fung und die Magisterprüfung im Fach Soziologie" der Fakultät für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften zuständig. 
 
 
§ 3 Orientierungsprüfung 
 
(1) Spätestens nach dem zweiten Semester ist eine Orientierungsprüfung abzu-

legen. Diese findet studienbegleitend statt und besteht aus der erfolgreichen 
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung aus dem Bereich "Vergleichende Sozi-
alstrukturanalyse". Die erfolgreiche Teilnahme umfasst e ine Klausurarbeit von 
3 Stunden Dauer, die mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet worden ist. 

 
(2) Die Orientierungsprüfung ist grundsätzlich auch von Studierenden im Neben-

fach abzulegen, es sei denn, sie haben die Orientierungsprüfung in ihrem an-
deren Nebenfach abgelegt. 

 
(3) Die Orientierungsprüfung kann, wenn sie nicht bestanden ist oder als nicht 

bestanden gilt, einmal im darauffolgenden Semester wiederholt werden. Wer 
die Orientierungsprüfung nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semes-
ters erbracht hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüber-
schreitung ist vom Studierenden nicht zu vertreten. 

 
 
§  4  Art der Prüfung 
 
(1) Ist Soziologie Hauptfach, so wird die Zwischenprüfung teils studienbegleitend, 

teils punktuell durchgeführt. Die studienbegleitenden Prüfungsteile gehen dem 
punktuellen Teil voraus. 
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(2) Ist Soziologie Nebenfach, so wird die Zwischenprüfung studienbegleitend 

durchgeführt. 
 
 
§  5 Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 7 Abs. 1 des Allgemeinen Teils 

der Zwischenprüfungsordnung 
 
(1) Ist Soziologie Hauptfach, so ist die erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehr-

veranstaltungen Voraussetzung für die Zulassung zur Zwischenprüfung: 
 
 - "Einführung in die Soziologie" 
 
 sowie an je einer Lehrveranstaltung der folgenden Bereiche: 
 

- "Person und soziales System" 
- "Struktur und Wandel sozialer Systeme" 
- "Theoretische Ansätze der Soziologie"  

 
(2) Ist Soziologie Nebenfach, so entfallen gesonderte Zulassungsvoraussetzun-

gen. 
 
 
§  6 Prüfungsanforderungen 
 
(1) Ist Soziologie Hauptfach, so sind die studienbegleitenden Prüfungsleistungen 

im Rahmen von Lehrveranstaltungen der folgenden Bereiche zu erbringen: 
 

- "Vergleichende Sozialstrukturanalyse" 
- "Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik" 

 
Die punktuelle Prüfungsleistung erstreckt sich auf "Grundzüge der Soziologie". 
Dabei ist einer der in § 5 Abs. 1 genannten Bereiche Schwerpunkt. Der 
Schwerpunkt wird vom Prüfling gewählt. 

 
(2) Ist Soziologie Nebenfach,so sind Prüfungsleistungen im Rahmen von Lehrver-

anstaltungen der folgenden Bereiche zu erbringen: 
 

- "Vergleichende Sozialstrukturanalyse" 
 

- "Theoretische Ansätze der Soziologie" 
 

- entweder:  "Person und soziales System" 
  oder:      "Struktur und Wandel sozialer Systeme"  

 
(3) Als Prüfungsleistung im Bereich "Vergleichende Sozialstrukturanalyse" gilt die 
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erfolgreich abgelegte Orientierungsprüfung gemäß § 3. 
 
(4) Die Prüfungsleistung im Bereich "Methoden der empirischen Sozialforschung 

und Statistik" setzt sich aus den Teilleistungen zusammen, die in den Kursen I 
und II zu erbringen sind. 

 
 
§  7 Art der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Prüfungsleistung aus "Vergleichende Sozialstrukturanalyse" wird durch 

eine Klausur erbracht. 
 
(2) Die Prüfungleistung aus "Methoden I" wird durch eine Klausur oder durch eine 

mündliche Prüfung, die Leistung aus "Methoden II" durch eine Hausarbeit 
(Forschungsbericht) erbracht. 

 
(3) Alle übrigen studienbegleitenden Prüfungsleistungen werden entweder durch 

ein Referat bzw. eine Hausarbeit oder durch eine Klausur oder durch eine 
mündliche Prüfung erbracht. Die Art der Prüfungsleistungen wird durch die je-
weilige Veranstaltungsleitung bestimmt und spätestens zu Beginn der Veran-
staltung mündlich sowie durch Anschlag im Institut für Soziologie bekannt ge-
geben. 

 
(4) Der punktuelle Teil der Zwischenprüfung im Hauptfach ist eine mündliche Prü-

fung. 
 
(5) Sofern eine Prüfungsleistung durch eine Klausur erbracht wird, dauert diese 

drei Stunden. 
 
(6) Sofern eine Prüfungsleistung durch eine mündliche Prüfung erbracht wird, 

dauert diese ca. 30 Minuten. Die Prüfung wird von einer Prüferin bzw. e inem 
Prüfer in Gegenwart eines Beisitzers bzw. einer Beisitzerin abgenommen. 

 
 
§  8 Bestehen der Prüfung 
 
Die Prüfung im Fach Soziologie ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gem. § 
6 Abs. 1 bzw. 2 mit mindestens "ausreichend" (4,0) bewertet sind. 
 
 
§  9 Inkrafttreten 
 
(1) Die vorstehende Zwischenprüfungsordnung tritt am ersten Tag des auf die 

Veröffentlichung im Amtsblatt "Wissenschaft und Forschung" folgenden Mo-
nats in Kraft. 
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(2) Auf Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Zwischenprü-

fungsordnung bereits für das Fach Soziologie an der Universität Heidelberg 
immatrikuliert sind, findet auf Antrag noch zwei Jahre nach Inkrafttreten die 
Zwischenprüfungsordnung vom 11. Mai 1989 (W.u.K. 1989, S. 226), geändert 
am 24. August 1994 (W.u.F. 1994, S. 462), Anwendung. 

 
 
============================================================ 
 
Veröffentlicht im Amtsblatt "Wissenschaft und Forschung" vom 19. August 1995, Sei-
te 292, geändert am 20. September 2000 (W.,F.u.K. 2000, S. 1297) und am 27. Sep-
tember 2004 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 29. September 2004, S. 514). 
 
 


